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§ 317 StGB Herabwürdigung fremder
Symbole

 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

§ 317.

Wer auf eine Art, daß die Tat einer breiten Ö2entlichkeit bekannt wird, in gehässiger Weise eine Fahne oder ein

Hoheitszeichen eines fremden Staates oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung, die von einer inländischen Behörde

oder von einer Vertretung des fremden Staates oder der zwischenstaatlichen Einrichtung nach den allgemeinen Regeln

des Völkerrechts oder nach zwischenstaatlichen Vereinbarungen angebracht worden ist, oder die bei einem

ö2entlichen Anlaß vorgetragene Hymne eines fremden Staates beschimpft, verächtlich macht oder sonst

herabwürdigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
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